
§ 1 Geltungsbereich / Vertragsinhalt
(1) Es gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für sämtliche Verträge über Lieferungen und Leistungen zwischen der 
DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH (nachfolgend Auftragnehmer) 
und Dritten (nachfolgend Auftraggeber). 

(2) Andere Bedingungen, insbesondere abweichende oder ergänzende 
Bedingungen des Auftraggebers, werden nicht Vertragsinhalt, auch 
wenn der Auftragnehmer von ihnen Kenntnis hat und/oder ihnen nicht 
ausdrücklich widerspricht bzw. der Auftragnehmer Lieferungen oder 
Leistungen vorbehaltlos erbringt.

(3) Sämtliche Vertragsbedingungen sind im Angebot, im Auftrag 
bzw. in der Vertragsbestätigung schriftlich niedergelegt. Mündliche 
Nebenabreden bestehen nicht.

§ 2 Vertragsabschluss, Ausführungsunterlagen
(1) Nur schriftliche, von zwei Vertretungsberechtigten des 
Auftragnehmers unterschriebene Angebote sind verbindlich.

(2) An allen Unterlagen behält sich der Auftragnehmer die Eigentums-, 
Nutzungs- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur im Rahmen 
der vertraglichen Vereinbarung zugänglich gemacht werden.

(3) Unterlagen, Modelle, Zeichnungen und Muster sind auf Verlangen, 
nach Durchführung des Auftrags oder wenn der Auftrag nicht erteilt 
wird, unverzüglich dem Auftragnehmer zurückzugeben.

§ 3 Vertragsdurchführung
(1) Der Auftragnehmer erbringt alle Leistungen durch geeignetes 
Personal oder durch von ihm beauftragte Subunternehmer.

(2) Sind an einem Erfüllungsort mehrere Unternehmen tätig, obliegt 
es dem Auftraggeber die Lieferungen oder Leistungen dieser 
Unternehmen miteinander zu koordinieren.

§ 4 Fristen und Termine 
(1) Die vertraglich vereinbarten Fristen beginnen, soweit nichts anderes 
vereinbart ist, mit Abschluss des Vertrages, jedoch nicht bevor alle 
zur Durchführung des Vertrages erforderlichen und notwendigen 
Voraussetzungen und alle sonstigen vom Auftraggeber zu erfüllenden 
Voraussetzungen, insbesondere die von ihm zu erstellenden oder zu 
beschaffenden Unterlagen, vorliegen.

(2) Werden die Leistungspfl ichten des Auftragnehmers durch 
höhere Gewalt, Arbeitskämpfe und sonstige unvorhersehbare, nach 
Vertragsabschluss eintretende Ereignisse, die der Auftragnehmer nicht 
zu vertreten hat, beeinträchtigt, ist der Auftragnehmer für die Dauer 
der Beeinträchtigung von seinen Leistungspfl ichten befreit. Vereinbarte 
Fristen und Termine verlängern sich – auch innerhalb eines Verzuges 
– angemessen um die Dauer des Hindernisses, längstens jedoch um 6 
Monate ab Eintritt des Ereignisses. Dies gilt auch dann, wenn solche 
Umstände bei einem Lieferanten/Subunter nehmer eintreten. Beginn 
und Ende sowie Art der Hindernisse werden dem Auftraggeber 
unverzüglich mitgeteilt. 

§ 5 Preise
Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die gesetzliche Umsatzsteuer 
wird, soweit diese anfällt, gesondert ausgewiesen. Änderungen des 
Umsatzsteuersatzes berechtigen zur entsprechenden Preisanpassung. 
Dies gilt nicht für Lieferungen und Leistungen, die innerhalb von vier 
Monaten nach Vertrags schluss erbracht werden.

§ 6 Fälligkeit, Verzug, Aufrechnung
(1) Rechnungen sind 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur 
Zahlung fällig. Sofern der Zugang der Rechnung später erfolgt, ist für 
die Fälligkeit der Rechnungszugang maßgeblich.

(2) Ist der Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug, ist der 
Auftragnehmer berechtigt, folgenden pauschalen Verzugsschaden 
geltend zu machen:

1. Mahnung:  3,00 EUR
2. Mahnung:  10,00 EUR

Dem Auftraggeber bleibt es unbenommen nachzuweisen, dass dem 
Auftragnehmer überhaupt kein Schaden oder ein wesentlich niedrigerer 
Schaden als die Pauschale entstanden ist. Die Geltendmachung 
weitergehender Ansprüche bleibt dem Auftragnehmer ausdrücklich 
vorbehalten.

(3) Der Auftraggeber darf nur mit anerkannten oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aufrechnen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
(1) Die Lieferungen des Auftragnehmers verbleiben bis zur 
Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung, die 
bei Vertragsabschluss bereits entstanden waren im Eigentum des 
Auftragnehmers.

(2) Vor Eigentumsübergang ist die Veräußerung, Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung der Lieferungen untersagt.

§ 8 Gewährleistung, Haftung, Verjährung
(1) Ist der Auftraggeber Unternehmer, darf er im Fall der Mängelrüge 
Zahlungen nur in einem Umfang zurückbehalten, die in einem 
angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen.

(2) Ist der Auftraggeber Unternehmer, verjähren seine Mängelansprüche 
in einem Jahr ab Gefahrübergang. Ist der Vertragsgegenstand 
die Lieferung einer gebrauchten Sache, ist die Gewährleistung 
ausgeschlossen. Die Bestimmungen der §§ 438 Absatz 1 Nr. 2 und 634a 
Absatz 1 Nr. 2 BGB bleiben unberührt. 

(3) Ist der Auftraggeber Verbraucher und Vertragsgegenstand die 
Lieferung einer gebrauchten Sache, verjähren Mängelansprüche in 
einem Jahr ab Gefahrübergang.

(4) Die Haftung des Auftragnehmers sowie seiner Erfüllungs- 
und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ist 
ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Dies gilt nicht bei Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der 
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspfl ichten, d. h. solcher 
Pfl ichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 
Auftraggeber vertrauen darf (sog. Kardinalspfl ichten).

(5) Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspfl ichten, welche 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich 
die Haftung des Auftragnehmers auf den Schaden, der bei Abschluss 
des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung 
typischerweise vorauszusehen war. Der Auftragnehmer haftet nicht für 
Folgeschäden und entgangenen Gewinn.

§ 9 Rücktritt
Der Auftragnehmer kann von dem Vertrag zurücktreten, wenn
a) der Auftraggeber über sein Vermögen die Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens beantragt,
b) der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 

Vermögen des Auftraggebers mangels Masse abgelehnt wird oder 
c) der Auftraggeber die eidesstattliche Versicherung abgibt.
Die gesetzlichen Rücktrittsrechte bleiben unberührt.

§ 10 Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort für die Erbringung der Leistungen ist der Sitz des 
Auftragnehmers.
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(2) Sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, wird als 
Gerichtsstand Dresden vereinbart.

(3) Ergänzend zu den Vertragsbestimmungen gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.

§ 11 Datenschutz
Die für die Vertragsabwicklung erforderlichen Daten werden 
zentral gespeichert, verarbeitet und genutzt. Diese Daten werden 
an Dritte nur weitergegeben, soweit es nach den Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetztes zulässig und für die Abwicklung des 
Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Der Auftraggeber erklärt sich mit 
der Verarbeitung und Nutzung seiner Daten einverstanden.

§ 12 Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise 
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. 
An die Stelle der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 
tritt die gesetzliche Bestimmung. Sofern keine gesetzliche Regelung 
besteht, werden der Auftraggeber und der Auftragnehmer die 
unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame 
oder durchführbare, in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis möglichst 
gleichkommende Bestimmung ersetzen. Entsprechendes gilt für eine 
Lücke im Vertrag.
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